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BUNDNERISCHES

MONATSBLATT

ZEITSCHRIFT FUR BUNDNER.
GESCHICHTE, LANDES- UND VOLKSKUNDE

HERAUSGEGEBEN VON DR. F. PIETH

——— ERSCHEINT JEDEN MONAT »—

Das Kriminaltribunal gem. III Biinde
in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts

Von Staatsarchivar Dr. P. Gillardon, Chur

Vor einem Jahr hat Herr Prof. Dr. Liver hier einen Vortrag ge-
halten, betitelt ,,Aus der biindnerischen Strafrechtsgeschichte®!. Ir
gab dabei einen Uberblick tber die allgemeine Entwicklung der
Strafrechtspflege in Mitteleuropa liberhaupt, um dann anschlie-
Bend auf diejenige der alten Drei Biinde und des spatern Kantons
Graubtinden einzugehen. Seine Ausfihrungen arbeiteten mehr die
groflen Linien heraus, weshalb er auch nicht des nihern auf die
Geschichte des biindnerischen Kriminalgerichts im 18. Jahrhundert
eingehen konnte, sondern dessen Bestehen nur kurz beriihrte. Es
rechtfertigt sich deshalb, diesem Gericht, das recht eigentlich die
Vorstufe unseres heutigen Kantonsgerichts bildet, eine besondere
Behandlung zuteil werden zu lassen. Bisher ist iiber dieses Ge-
richt nicht allzuviel geschrieben worden. Joh. Andr. von Sprecher
widmet 1thm in seiner Geschichte gem. IIl Blinde im 18. Jahr-
hundert eine Seite, wobei sich die zweite, lingere Periode dieses
Gerichts mit einem einzigen Satz begniigen mul. Ausfihrlicher
handelt von 1thm die Dissertation des jung verstorbenen Juristen
Dr. Ant. Baumgartner, der iiber ,,Die Geltung der peinlichen Ge-
richtsordnung Kaiser Karls V. in gem. III Biinden‘ schrieb und

! Biindner Monatsblatt 1941, Seite 65, 97
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dabei auch das bilindnerische Kriminalgericht des 18. Jahr-
hunderts in einem Abschnitt behandelte, aber nur soweit als es
seinem Thema entsprach. Hier soll nun eine zusammenhangende
Darstellung folgen, wie sie sich aus den daruber geptlogenen Ver-
handlungen des Bundestages ergibt.

Die Ursache zur Errichtung dieses Tribunals lag hauptsachlich
in der damaligen, vollig unzureichenden IFremdenpolizel begriindet.

Die Errichtung eines biindnerischen Kriminaltribunals tallt in
das Jahr 1760. Im I'ebruar dieses Jahres lie3 der grol3e Kongrel3,
wie sich der zu dieser Jahreszeit gewohnlich zusammentretende Bei-
tag nannte, durch einen Ausschull einen , Entwurf wegen denen
fremden Strolchengesind® ausarbeiten und am 6. Marz 1760 im
Kongrel> verlesen. Dieser Entwurf verschafft uns in seiner IKin-
leitung einen wertvollen Einblick in die Zustinde, wie sie damals
in Alt I'ry Ratien besonders auf dessen Strallen geherrscht haben
mussen. ,,Die Handhabung der Gerechtigkeit™, heil3t es da, ,,sel
eine der festesten Stutzen der Staaten. Dies beweise der Stand
jener Lander, wo mit aller Strenge auf die Sicherheit des Verkehrs
geachtet werde. Ein Land aber, das nicht genligend darauf achte,
verfalle in die traurigsten Umstinde, indem sich freche Storer der
allgemeinen Ruhe nichts daraus machen, Reisende auf 6ffentlichen
StraBen zu pliindern, durchpassierende Kaufmannswaren zu stehlen
und durch Begehung der schindlichsten Taten das Land beil seinen
Nachbarn in Verruf zu bringen. Die daraus entstehenden IFolgen
seien leicht abzusehen, indem die Kaufleute sich hiiten werden,
thre Waren durch ein solches Land zu fithren.** Daf’ dies nicht nur
hypothetische Annahmen waren, sondern traurige Wirklichkeit,
zeigt die weitere Mitteilung, es seien jingsthin verschiedene Male
ganze Kaufmannsgliter gestohlen, andere hingegen auf offener
Stralde geoffnet und groBtenteils gepliindert worden. Seit etwas
Zeit seien auch gewaltsame Einbriche, Mord und Totschlag vor-
gekommen. So hatte sich im Dezember 1758 eine Diebesbande in
Churwalden durch gewaltsamen Einbruch ein Ballot kostbaren
Seidentuchs angeeignet. Nach langer Fahndung konnte diese
Diebesbeute endlich in Gams im Rheintal entdeckt und sicher-
gestellt werden. Sollte solchen Freveltaten nicht mit allem Nach-
druck begegnet werden, wiirden diese Verbrecher in ihrer Bosheit
von Staffel zu Staffel steigen und das Land mit Rauben, Sengen
und Brennen heimsuchen.
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Das beste Mittel, einem solchen Unfug zu steuern, die frihere
Sicherheit auf den Landstrallen wieder herzustellen und den bei
den Nachbarn schon in ublen Ruf geratenen Palb wieder in Auf-
nahme zu bringen, sehen die Herren des genannten Ausschusses
in der Errichtung eines Kriminaltribunals. Sie glauben, es konnten
dadurch die verdiachtigen Personen dem Lande ferngehalten und
der Pal}, der bekanntermafien nicht nur die einzige Quelle der
Staatseinnahmen, sondern zugleich die einzige Erhaltungsmoglich-
keit fur viele Landesangehorige ist, wieder hergestellt, ja zu dessen
merklichem Vorteil gefordert werden. Die vertuibten Schandtaten
konnten durch ein solches Kriminaltribunal viel besser und billiger
als durch die Gemeinden gesiihnt werden. Die Gemeinden schrek-
ken gerade wegen der groflen Unkosten vor der Einleitung von
Frozessen zurlick. Mit dieser Ieststellung hatte die Kommission
wirklich einen der wundesten Punkte unserer damaligen I'remden-
polizei beruihrt. Die Gerichtsgemeinden scheuten die Kosten, die
mit einem peinlichen Gerichtsverfahren gegen verhaftete Rechts-
brecher verbunden waren, denn die wenigsten dieser Rechtsbrecher
besalien so grofie Mittel, um die Kosten eines richtigen Gerichts-
verfahrens decken zu konnen. So war es fir die Gerichtsgemeinden
einfacher und billiger, die Schuldigen nach einigen wohlverdienten
FPrigeln wieder laufen zu lassen und sie dem lieben Nachbarn zu-
zuschieben. |

Das Ideal einer richtigen obersten Justizverwaltung wire aller-
dings ein ganzes Kriminalgericht gewesen. Aber ein solches schien
auch dieser Kommission zu kostspielig, zumal es sich des 6ftern
nur um kleinere Kriminalfidlle handelte und eine Kasse zum Unter-
halt eines solchen ganzen Gerichtes fehlte. So zielte denn ihr Vor-
schlag auch nur auf die Einsetzung eines Dreierausschusses ab,
der den Namen Kriminaltribunal fihren sollte. Fir dieses Kri-
minaltribunal stellte die Kommission einen ziemlich eingehenden
Entwurf auf. Danach soll ein Tribunal errichtet werden, das un-
beschrankte Vollmacht hitte, die Gerechtigkeit in allen vorfallen-
den Fallen nach aller Strenge und so summarisch als moglich zu
handhaben. Dies kénne ihrer Meinung nach nirgends besser als
in der Stadt Chur geschehen, da diese nicht nur eigene Gefing-
nisse zu sicherer Verwahrung der Haftlinge, sondern auch Ge-
richtsdiener oder andere zur Vertretung geeignete Personen be-
sabe. Das Gericht sollte, wie gesagt, aus drei Personen bestehen,
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namlich aus jedem Bund ein Vertreter. Als solche wurden bezeich-
net: fir den Gotteshausbund Ratsherr Joh. Bapt. Tscharner, fir
den Obern Bund alt Landrichter und Oberst Buol von Schauen-
stein und fiir den Zehngerichtenbund alt Bundslandammann und
alt Landshauptmann Gubert Wiezel in Churwalden. Neben ihrer
Ttchtigkeit emptfahl ithr Wohnsitz diese Herren, da es ihnen ein
leichtes war, sich von Chur, Reichenau und Churwalden schnell,
ohne grofle Kosten zu einer Sitzung zusammenzufinden. Sie er-
hielten auch das Recht, fur einen Abwesenden einen Stellvertreter
aus dem gleichen Bunde zu wahlen. Der Schreiber des Gotteshaus-
bundes hatte gleichzeitig als Aktuar und Iiskal zu amten. Den
Richtern wurde es tberlassen, fiir den Delinquenten einen Ver-
teidiger zu wahlen. Hervorzuheben ist die Bestimmung, dal
dieses Tribunal nur fir die fremden Landstrei-
cher, Zigeuner und alles andere fremde Gesindel
zu dienen hatte, wahrend Einheimische ihren eigenen Obrig-
keiten zur Beurteilung tiberlassen blieben. Zur schnellern Erledi-
gung eines ["alles hatten die Gerichtsgemeinden die Akten der Vor-
untersuchung dem Tribunal einzusenden. Wenn bei umfangreichern
Untersuchungen das Tribunal eine Person an den Ort des
Delikts entsenden wirde, sollte ihm, zur Ersparung von
groBBern Unkosten, nur der jeweilige LLandammann und nicht das
ganze Gericht beigegeben werden. Wir haben also hier den
ersten Anfang des spiatern kantonalen Verhor-
richteramtes vor uns. Die Gerichtsbehirden der betreffen-
den Gerichtsgemeinde muliten diesem Verhorrichter auch bei der
Dingfestmachung eines Delinquenten alle Assistenz leisten. Eine
besondere Plage scheinen die LLiebesgabensammler ge-
bildet zu haben, indem dabei viel mit falschen Ausweisen gearbeitet
wurde. Um diesem Unfug zu steuern, wurde nun bestimmt, dal
solche ,,Steuerbettler’* bei dem jeweiligen Kriminalrichter des-
jenigen Bundes, in welchem sie die Steuer sammeln wollten, eine
Bewilligung einholen sollten. Bei Unterlassung dieser Vorschrift
sollten sie, wie anderes fremdes Gesindel, dem Tribunal uberwiesen
werden. Auch die StrafmafBe wurden bereits in grofen Umrissen
bestimmt. Landstreicher ohne gentigende Ausweise iiber ihre Per-
son sollten zum Pranger verurteilt oder des landes verwiesen
werden. Fiir schwerere Verbrechen waren Stiupung, Galeeren-
strafe oder sonstige dem Richter angemessen scheinende Bestra-
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fung vorgesehen. Ganz schwere Delikte konnten sogar auf Grund
der bundnerischen Malefizordnung mit dem Tode bestraft werden.
Es handelt sich dabei um die biindnerische Malefizordnung von
17106, der die bereits genannte kaiserliche peinliche Halsgerichts-
ordnung Karls V. als Grundlage gedient hatte. I'iir ihre Tatigkeit
bezogen die Richter, der Aktuar und der eventuelle Verteidiger
ein Taggeld von 2 fl.,, wahrend der Weibel tir den Tag 12 Batzen
erhielt,

Uber diesen wohldurchdachten Entwurf, der mit moglichst ge-
ringen Unkosten eine gute Justiz gegeniuiber den fremden, unge-
betenen Gaisten schaffen wollte, sollten die Gemeinden bis zum
15. April ihre Mehren einsenden. Die Gerichtsgemeinden scheinen
aber schon damals diesem neuen Gericht mit Gleichgultigkeit,
wenn nicht sogar mit Mifltrauen gegeniiber gestanden zu sein,
denn die Mehren gingen in so geringer Zahl ein, daf} die saumigen
Gemeinden ermahnt werden muldten, sie auf den bevorstehenden
Bundestag einzusenden.

IFir die Einstellung der Gemeinden zu diesem IEntwurf sind
aber besonders die an diese Mahnung angeschlossenen weitern
Ausfihrungen beachtenswert. Die Herren des GroBen Kongresses
hitten bel Erdauerung der eingegangenen Mehren wahrgenommen,
dab einige der Gerichtsgemeinden den Entwurf zwar angenommen
hitten, jedoch nur unter feierlichster Reservation der ihnen zu-
kommenden Kriminaljurisdiktionshoheit. Andere hatten ihn aus
der gleichen Befiirchtung einer Schmilerung dieser Jurisdiktions-
hoheit verworfen. Die Herren des Kongresses hatten geglaubt, in
ithrem frithern Ausschreiben die Rechte der Gemeinden so vor-
behalten zu haben, dald ihnen nicht der mindeste Nachteil aus
diesem Entwurf erwachsen konne. Sie hitten im Gegenteil denen,
die aus Besorgnis der Unkosten nicht gerne einen Kriminalproze
anfangen wollen, die Moglichkeit verschafft, sich dieser Unkosten
durch Einlieferung der fremden Ubeltiter an das geplante Tribunal
zu entledigen.

Der Zuspruch an diese allzu besorgten Gerichtsgemeinden
scheint dem Plan zur Errichtung dieses Kriminaltribunals wenig-
stens so welt zugute gekommen zu sein, dal} sich bei der Klassi-
fikation der Mehren am 1. September durch den Bundestag eine
kleine annehmende Mehrheit ergab. 33 Stimmen hatten den Ent-
wurf angenommen. 3o Stimmen hatten ithn verworfen. Der Obere
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Bund hatte ithn mit 18 gegen 9 Stimmen verworfen, der Gottes-
hausbund dagegen mit 14 gegen § Stimmen angenommen. Ebenso
gehorte der Zehngerichtenbund mit 1o gegen 4 Stimmen zu den
Annehmenden.

Schon am 5. September teilte der Bundestag den Gemeinden
durch ein Ausschreiben die IErrichtung des Kriminaltribunals ge-
mald den eingegangenen Mehren mit. Ja bereits am Tage vorher
berichteten die Rechtsprecher des neuen Tribunals uber den ersten
dem Tribunal vorgelegten Stratfall vor dem Bundestag. Iis be-
traf einen vom Hochgericht Schiers eingelieferten jungen Men-
schen. Wenn der I'all von den Richtern dem Bundestag vorgelegt
wurde, so deshalb, weil es sich um einen im Gerichtsstatut nicht
vorgesehenen Ausnahmefall handelte. Der Mann gehorte einer
Diebsbande an, die sich im Montafun betitigt hatte. I°r war dann
mit seinem Teil der Diebesbeute ins Priatigau hintiber gefliichtet.
Dort hatte er sich keines Deliktes schuldig gemacht, war aber
immerhin 1m Besitze von Diebsinstrumenten, Hakenschlisseln und
der Diebesbeute befunden worden. Eine Ubernahme dieses Diebes
war von der Montafuner Behorde abgelehnt worden. So mufite
der Bundestag uiber die IF'rage entscheiden, ob der Mann hier straf-
bar sei oder nicht. Der Bundestag entschied sich fir ersteres. Zu-
gleich wurde beschlossen, ein M andat tiber die Abhaltung von
derlel Diebesbanden an den Grenzen ergehen zu lassen.

Es scheint damals ein 16blicher Eifer gewaltet zu haben, in
diesen offenbar zur Kalamitit gewordenen fremdenpolizeilichen
Verhiltnissen endlich Wandel zu schaffen. So erschien das eben
beschlossene Mandat schon acht Tage spater (d. h. am 12. Sep-
tember 1760 neuen Stils). [in erster Artikel wandte sich gegen
alle Personen, die nicht mit gentigenden Pissen und Ausweisen
versehen betroffen wiirden. Solche sollten schon an den Grenzen
untersucht und entweder dort bestraft oder, um Unkosten zu er-
sparen, direkt an das Kriminaltribunal zu weiterer Behandlung
uberwiesen werden. Der zweite Artikel wendet sich gegen die be-
reits oben erwahnten Steuerbettler, die ebenfalls zu einer Land-
plage geworden waren. Viele Exempel legen an den Tag, heil3t es
da, dald fremde Steuerbettler mit Vorweisung falscher Zeugnisse
und gefilschter Siegel groBe Betriigereien begehen und dadurch
den wiirdigen Armen das Almosen entziehen. Aus den Gemeinde-
kassen sollte nur mehr an Biindner und Schweizer gesteuert wer-
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den, den fremden Steuerbettlern aber sollten die Ausweise abge-
nommen, sie weggewiesen und je nach Umstanden dem Kriminal-
tribunal zugefiihrt werden. Nach Art. 3 sollten auch jene I'remd
Jinge vom Kriminalgericht abgestraft werden, die sich an den IFeld-
und Baumftriichten vergriffen. Dieses Mandat wurde hauptsachlich
den Grenzorten zugestellt, um dort angeschlagen zu werden.

So besald nun die Republik gem. I11 Biinde seit dem Bundestag
des Jahres 1760 ein allen drel Biinden gemeinsames zentrales Kri-
minalgericht. Seine Befugnisse erstreckten sich allerdings nur aut
fremde Personen, die mit dem Strafgesetz in Konflikt gerieten.
Trotzdem bedeutete diese neue Gerichtsinstanz einen bedeutsamen
Schritt nach vorwarts aut dem Wege zur Starkung des an sich so
dezentralisierten Staatswesens gem. [11 Bunde. Aber, mochte sich
mancher Zweifler fragen, war diesem neuen Tribunal angesichts
der Eifersucht der Gerichtsgemeinden auf ihre volle, uneinge-
schrinkte Gerichtshoheit auch wirklich ein lingerer Bestand zu
prophezeien 7 Die schwache Mehrheit von Stimmen (33 gegen 30),
die dessen IErrichtung beschlossen hatte, liel3 von Anfang an daran
Betirchtungen autkommen. Die oben erwahnten Mahnungen und
Erklarungen des Groflen Kongresses an die Gerichtsgemeinden
lielben ebenfalls wenig Dauerhaftes erhoffen. Es hatte denn auch
von Anfang an mit Widerstanden der Gerichtsgemeinden zu kamp-
fen, bis ein spezieller Fall sein Schicksal entschied.

Mitte November 1760 wurde in Chur ein fremder Landstreicher
aus der Kidgenossenschaft verhaftet, der erwischt worden war, wie
er falsche Miunzen in Umlauf setzen wollte. Da es sich um einen
I'remden handelte, wurde er vom Kriminaltribunal tibernommen
und von diesem Tribunal auch die Untersuchung gefithrt. Letztere
ergab, daly der Verhaftete mit einem Komplizen im Haus eines
Birgers in Igis eine richtige I"alschmiinzerwerkstatte betrieb. Das
Kriminalgericht wandte sich deshalb an die Obrigkeit der [V Dorfer
um schleunige Verhaftung des Komplizen, der 17 falsche Schiltli-
dublonen empfangen und eine Dublone bereits ausgegeben hatte.
Zugleich sollten die corpora delicti dem Tribunal eingesandt wer-
den. Aber die Obrigkeit der IV Dorfer gab dem Kriminaltribunal
tiberhaupt keine Antwort. Nach finf Tagen erhielt dieses jedoch
die angeforderten corpora delicti vom Magistrat der Stadt Chur
uberwiesen, zugleich mit dem Verhorprotokoll, das iiber die Aus-
sagen des Besitzers des Hauses in Igis, in dem sich die Falsch-
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minzerwerkstitte befand, Auskunft gab. Von dem zur Auslieferung
verlangten Komplizen war in dem Schreiben der Obrigkeit der
IV Dorfer an die Stadt Chur tiberhaupt nicht die Rede. Erstere
erklarte jedoch in diesem Schreiben, sie konne mit dem Kriminal-
tribunal nicht verkehren, da ihre Gerichtsgemeinde von diesem
nichts wissen wolle,

Das Tribunal gab deshalb den Hauptern zu bedenken, in was
fur Umstande dieses und seine Verrichtungen versetzt wirde, wie
es geradezu auberstand gesetzt wirde, die Tatigkeit fortzusetzen,
wenn kein besseres Zutrauen von Seite der ehrsamen Gemeinden
zu erwarten seli und gemeinen Landen durch solche Hindernisse
und Verzogerungen unniitzerweise grofde Unkosten auflaufen
wurden,.

Die Haupter verschoben die Beratung tiber diesen Zwischentall
und den Entscheid tiber die Bezahlung der von der Obrigkeit in
Zizers der Stadt Chur eingereichten Unkostenrechnung auf den
GroBen Kongreld, der auf den 14./25. IFebruar 1761 anberaumt
worden war. Die Unkostenrechnung macht nicht weniger als 62
Gulden aus.

Am Grollen Kongrel kam die Angelegenheit nicht, wie vor-
ausgesehen, zur Sprache. Dagegen erscheint sie am 1./12. Sep-
tember 1761 auf der Traktandenliste des Bundestages. Naheres
tber die diesbeziiglichen Verhandlungen fehlt im Protokoll, doch
scheint es zu einem Bruch zwischen dem Bundestag und dem Tri-
bunal gekommen zu sein. Das Protokoll vermerkt einzig : ,,Damals
haben sich die drei Herren des Kriminaltribunals ithres Amtes hof-
lich bedanken lassen®, mit andern Worten, sie gaben ihre De-
mission ein, die vom Bundestag auch angenommen wurde. Letz-
terer beschlold zudem, das Tribunal abzustellen. Dem Hochgericht
der IV Dortfer soll die der Stadt Chur eingereichte Rechnung aus
der Landeskasse bezahlt werden. Im Abschied wurde den ehr-
samen Raten und Gemeinden von diesem Sachverhalt Kenntnis
gegeben. Das vor einem Jahr so hoffnungsvoll aufgerichtete Kri-
minaltribunal hatte aufgehort zu existieren.

Das erste Kapitel der Vorgeschichte des biindnerischen Kan-
tonsgerichts ist damit in allerdings wenig rihmlicher Weise abge-
schlossen. Das Kriminaltribunal war der Unbotmaligkeit einer
Gerichtsgemeinde und dem Ubelwollen einer Mehrheit der Rats-
boten zum Opfej' gefallen.



Daszweite Kriminaltribunal (1779—-1790)

Trotz dieses sang- und klanglosen baldigen Verschwindens des
ersten bundnerischen Kriminalgerichts mul3 die Idee zur Unter-
haltung eines solchen besondern Landestribunals zur Verurteilung
fremder Bettler und Landstreicher doch offenbar weitherum Fuf3
gefalB3t haben, so dald dessen Verschwinden als ein Ubelstand emp-
funden wurde. I'reilich mufite ein halbes Menschenalter dahin-
gehen, bis neben den Bestrebungen zur Errichtung eines Zucht-
hauses und der Schatfung einer Landespolizei der Gedanke zur
Grindung eines neuen Kriminaltribunals wieder ernstlich in Er-
wagung gezogen wurde. Es geschah dies in einem Extraausschrei-
ben vom 6./17. September 1779 des zu Davos versammelten
Bundestages, das die wieder einmal dringend gewordene Irage
der Sicherung des Passes gegen das immer mehr tiberhand neh-
mende Bettel- und Strolchengesindel vor Riate und Gemeinden
brachte. Dieses Ausschreiben nimmt geradezu Bezug auf das fru-
here Tribunal von 1760/61 und friagt die Gemeinden an, ob es
ihnen nicht gefillig wiare, wiederum ein Tribunal, nur auf ein Jahr
lang, zu errichten, welchem dergleichen Strolchengesindel zu sum-
marischer Abstrafung und Abschaffung eingeliefert werden sollte.
Bei allfalliger Genehmigung dieses Vorschlags wiirden die Haup-
ter zu seiner Formierung aus jedem Bund eine Personlichkeit er-
nennen. Es herrschte dabel die Hoftnung, dal3 ein paar Exeku-
tionen dieses Tribunals geeignet wiaren, das Land von den uner-
wiinschten Gisten zu sidubern.

Bei der Aufnahme des Mehrenresultats sprachen sich 23 Stim-
men fiir den ganzen Vorschlag, die Errichtung eines Zuchthauses
und die Grindung eines Tribunals aus, dazu kamen noch 11 Stim-
men, die sich nur fir das Tribunal aussprachen, was bei 63 Ge-
samtstimmen ein Mehr von 34 Stimmen ergab. Die Hiupter hitten
aut Grund dieses Resultats von sich aus weiter vorgehen und das
Kriminaltribunal ins Leben rufen koénnen. Sie beschlossen indes,
die Entscheidung des GroBen Kongresses abzuwarten. Immerhin
teilten sie das Resultat in einem Ausschreiben vom Dezember 1779
den Gemeinden mit. Es war auch als weitere MalBbnahme gegen
das Bettelgesindel eine Bettlerjagd in Erwigung gezogen worden,
doch sah man in Anbetracht der ungiinstigen Jahreszeit davon ab,
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beschlof jedoch die Anstellung von je zwel Hatschiers fiir jeden
Bund.

Der Grolie Kongreld von Anfang Marz 1780 neuen Kalenders
verwirklichte nun doch die Errichtung des gewilinschten Tribunals.
Am 6. Marz wurde beschlossen, am folgenden Tage alles das-
jenige, was 1700 im gleichen IFalle vorgenommen worden war, ab-
zulesen. Dies geschah denn wirklich, und zugleich wurde der IEnt-
wurt fur ein Patent an die Herren Richter des Tribunals entworfen.
Thre Tagesentschadigung sollte 3 fl. betragen, ebenso diejenige der
Kanzlei, wihrend der Bundesweibel taglich 1 fl. 12 Kreuzer er-
halten sollte. Uber das weitere sollte sich der Aktuar beim Bundes-
prasidenten von Tscharner des nahern erkundigen. Am gleichen
Tag miissen auch die Richter gewihlt worden sein, wenigstens
datiert das Patent ithrer Ernennung von diesem Tage, dem 7. Marz.
Es wurden gewahlt: vom Obern Bund LLandammann Theod. von
Castelberg, vom Gotteshausbund Pras. Peter von Salis und vom
Zehngerichtenbund Priafektrichter Georg Kaleb Schwarz. Letzterer
war Bilrger von Chur, besall aber zugleich das Landrecht im
Schanfigg und entsprach somit den Anforderungen, als Vertreter
des dritten Bundes in diesem Gericht zu sitzen. Sein Einsitz ver-
ursachte, da er in Chur wohnte, auch die geringsten Kosten.

Als Aufgabe dieser Richter wird im Patent bezeichnet, alles
jenes zu tun, was zu Abhaltung und Entfernung allerler Strolchen-
und Bettelgesindels von unsern Grenzen, wie auch zu Bestrafung
derjenigen, so innert diesen sich einzuschleichen Mittel gefunden,
das Nitzlichste von ihnen erachtet werden wird und tber der-
gleichen landsfremde FIrevler und Delinquenten, die ihnen ein-
geliefert werden sollten, den Informationsprozef’ zu machen, Ur-
teil zu sprechen und solche auch exequieren zu lassen.

In den niachsten Tagen wurden noch andere organisatorische
Bestimmungen getroffen und Verhandlungen mit der Stadt auf-
genommen. So fand eine Regelung der Stellvertretung der Rich-
ter statt. Die Ernennung des Stellvertreters stand den Hiauptern
zu. Die Stadtdiener und Hausmeister sollen nach dem Tarif, wie
er mit der Stadt vereinbart ist, entlohnt werden. Bei sich ergeben-
den Anstanden des Tribunals soll sich dieses beim Bundsprasi-
denten von Tscharner melden.

In einer folgenden Sitzung machte der regierende Bundsland-
ammann darauf aufmerksam, dall man bei der Errichtung des



107

Tribunals von 1760 mit der Stadt verhandelt und diese um ihren
erforderlichen Vorschub ersucht habe. Dieser Anregung wurde
Folge gegeben, indem man dem Aktuar den Befehl erteilte, sich
mit dem Amtsburgermeister in Verbindung zu setzen. Wir sehen
also, dafy das Beispiel von 1760 nicht umsonst gewesen war und
sich dieses zweite Kriminalgericht geradezu sklavisch an sein
friheres Vorbild hielt.

Einer der ersten Straffille, die dem Kriminalgericht iberwiesen
wurden, betraf einen Betriiger, der mittelst falscher Zeugnisse
Liebesgaben gesammelt hatte. Aber schon bel diesem I'all erhoben
sich Zweifel tber die Zustindigkeit des Gerichts. Der Betriiger
hatte sein trauriges Handwerk in mehreren Hochgerichten und
Gemeinden ausgetibt. Da er aber in erster Linie das Siegel der
Stadt Chur mibBbraucht hatte, stand auch die Beurteilung des
Falles durch das Stadtgericht in Frage. Schlief3lich entschied man
sich doch fur die Zustindigkeit des Kriminalgerichts. Dabel er-
gab sich aber sogleich eine andere Schwierigkeit, nimlich die der
Unterbringung dieses Delinquenten, da nur die Stadt die not-
wendigen Verwahrungsorte fiir solche Untersuchungsgefangene
besall. Die Zuchthausfrage harrte damals nach wie vor der Lo-
sung. So wurde denn der Amtsburgermeister von Chur ersucht,
ithn wie alle tibrigen Arrestanten zuhanden zu nehmen und aufs
sicherste, ohne ihn jedoch zu schlieBen, zu verwahren.

Ein Joseph Graf aus dem Montafun hatte in Mutten und ander-
warts Diebstdhle begangen. IEr sollte bei Handfestmachung dem
Tribunal eingeliefert und von diesem verhort werden. Unterdessen
sollte man nachsehen, wie in einem ahnlichen Fall im Jahr 1760
vorgegangen worden sel. Also auch hier wieder eine Anlehnung
der Rechtsprechung an das Tribunal von 1760,

Wegen des noch fehlenden Zuchthauses stand das Tribunal
bald wieder vor der schwierigen FFrage, wo man einen zu offent-
licher Arbeit verurteilten Inhaftierten versorgen sollte. Wieder
nahm man Zuflucht zur Stadt. Es wurde dabeil erortert, ob die
Haupter oder das Tribunal die Stadt ersuchen sollten, ihn auf der
Stadt Kosten in deren Werkhof aufzunehmen. Die Haupter iiber-
lieBen dann die Verhandlungen mit der Stadt dem Tribunal. Die
finanzielle Seite des Verwahrungs- und Versorgungsproblems trat
immer wieder recht unangenehm zutage, so z. B. als die Hatschiers
thre Rechnung fiir den obengenannten' Johann Graf und die da-
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bel ergangenen Spesen prasentierten. Die Haupter erklarten sich
fir diesmal, aber ohne Prajudiz, bereit, die Kosten aus der Landes-
kasse zu bezahlen, sonst aber miuliten gemald der klaren Angabe
im Ausschreiben an die Gemeinden diese letztern auf ihre Kosten
den Hatschiers in derlei Fallen allen Vorschub und Assistenz
leisten.

Die noch vorhandene Unsicherheit des Tribunals tiber den Um-
tang seiner Kompetenzen zeigt sich an einem Kriminalfall des fol-
genden Jahres. Da war im Schantigg ein Mann wegen Begehung
verschiedener Diebstahle verhaftet worden. Beil der nahern Unter-
suchung ergab es sich, dafl diese Diebstihle schon vier Jahre vor
Eroffnung des Kriminaltribunals vorgekommen waren. s wurde
dann beschlossen, den nachsten Grollen Kongreld daruber ent-
scheiden zu lassen, ob der Schuldige bestraft werden sollte oder
nicht. Uber die Antwort des GroBen Kongresses ist im Protokoll
nichts zu finden, doch scheint der Prozed wirklich durchgefiihrt
worden zu sein, da der Prasident Peter von Salis im Marz 1782
vom Herrn Gerichtsschreiber Abil3 eine Abschrift dieses Prozesses
fir den Landvogt im Rheintal verlangt.

Auch in einem andern Fall wurde der Entscheid iiber die Zu-
standigkeit des Kriminaltribunals den Hauptern zugewiesen. Klas
Held von Davos hatte in Chur einen Mann, der ithn in Clefen be-
stohlen hatte, angehalten und dem Stadtwachtmeister zugefiihrt.
Der Mann war gestindig, dem Held ein spanisches Rohr gestohlen
zu haben. Die Haupter entschieden nun, da das Tribunal nur fur
die herrschenden IL.ande aufgerichtet worden sei, der Diebstahl
sich aber in Clefen zugetragen habe, konne man die Kompetenz des
hiesigen Gerichts nicht einsehen. Sollte aber Klas Held ein Ge-
standnis des Verhafteten vorweisen konnen, wolle man ihm trotz-
dem willfahren. Zugleich erklirten sich die Haupter bereit, die
geringen Kosten der Inhaftierung des Burschen aus der TLandes-
kasse zu bezahlen.

Im folgenden Jahr 1783 gelangte das Tribunal mit verschie-
denen Anfragen, die sich aus der Rechtsprechung ergaben, durch
den Landrichter von Montalta vor den Bundestag. Die Obrigkeit
von Bergiin hatte namlich dem Kriminaltribunal einen Delin-
quenten uberliefert, ohne aber einen sogenannten Informativpro-
zelb, d. h. ein Voruntersuchungsprotokoll mitzugeben. Vom Kri-
minalgericht aber konnte dem Delinquenten nur der Diebstahl
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eines Leintuchs nachgewiesen werden. Aut Grund dieses Sach-
verhalts befragte nun das Tribunal die Standesversammlung, ob
es nicht dienlich wiire, eine Verordnung aufzustellen, daly die Raite
und Gemeinden bei Einlieferung eines Delinquenten gleichzeitig
die Voruntersuchungsakten einsenden miiten. Zugleich sollte ge-
setzlich festgelegt werden, wie schwer ein Verbrechen sein mubte,
um vom Tribunal beurteilt zu werden.

Diese beiden Anregungen wurden einer Kommission zur Be-
gutachtung tiberwiesen. Noch am gleichen Bundestag wurde dann
im Sinne obiger Anregung betreftend Einsendung der Vorunter-
suchungsakten beschlossen, ebenso sollten keine Verbrecher dem
Tribunal tibergeben werden, tiber welche nicht eine 6ffentliche Be-
strafung verhingt werden konne,

Daf} sich das Tribunal doch schon ordentlich eingelebt hatte,
beweist der Umstand, dald auch der oOsterreichische Herrschafts-
verwalter in Rhiziins, Herr Prisident Vieli, sich um die Uber-
nahme und Verurteilung eines dort gefangen genommenen Kirchen-
raubers durch das Tribunal bemiihte. Nach Konsultierung der Pro-
tokolle von 1779 und 1780 wurde die Ubernahme bewilligt, sofern
es sich wirklich um einen Landsfremden handle. Der [Fall hatte
aber unterdessen eine andere Erledigung gefunden, indem es dem
Verhafteten gelungen war, zu entfliehen. '

Der GroBle Kongref3 des IFrihjahrs 1784 hatte sich mit der
(Gesamterneuerung des Richterkollegiums zu befassen. Fur den
Gotteshausbund wurde diese Personalfrage insofern ein fiir alle-
mal gelost, als bestimmt wurde, dal} ein jeweiliger Amtsstadtvogt
von Chur oder bei dessen UnpifBlichkeit oder Abwesenheit sein
jeweiliger Stellvertreter im Stadtvogtamt diese Richterstelle beim
Kriminaltribunal versehen solle. Aus dem Obern Bund nahm Land-
richter Ant. von Montalta und aus dem Zehngerichtenbund Lands-
hauptmann Stephan von Salis von Maienfeld Einsitz. Wie ihre
Vorganger, erhielten auch sie ziemlich gleichlautende Patente, in
denen ihre Rechte und Pflichten aufgezihlt waren, zugestellt.

Der im April des gleichen Jahres gegen den ,,groflen Seifen-
sieder* Franz Jakob Suter eingeleitete Kriminalproze3 gab dann
den neuen Richtern Anlal3, an die Hiupter in einer Eingabe ver-
schiedene FFragen zu richten, die wieder eine gewisse Fortentwick-
lung in der Praxis des Kriminaltribunals einleiteten. So wollten
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die neuen Richter wissen, ob ithre Vollmacht sich so weit erstrecke,
uber Leben und Tod urteilen zu konnen. Weiter fragten sie an, ob
site ithr Urteil auf die Kriminalordnung Kaiser Karls V. oder auf
die bindnerische Maletizordnung griunden sollten. Dann ersuch-
ten sie, im I"alle ithnen Vollmacht, uber Leben und Tod zu richten,
gegeben wiirde, um einen Zuzug. Da im IFalle Suter ein Todes-
urtell in Aussicht stand, ein solches aber bisher vom Kriminal-
tribunal noch nie gefiallt worden war, wollten die Richter auch
tuber die dabei zu beobachtenden [Formalititen unterrichtet sein.
Besonders lag den Richtern daran, von der personlichen Anwesen-
heit bei der Exekution dispensiert zu werden.

Die Antwort der Hiupter tiel nicht in allen Teilen zugunsten
der Richter aus. Hinsichtlich des ersten Punktes betreffend Voll-
macht, tiber Leben und Tod zu sprechen, wiesen sie hin auf die
vom Grollen Kongreld von 1760 ausgearbeitete und durch die
Mehren der Rate und Gemeinden angenommene Instruktion, wo-
nach in Artikel 11 und 12 den Richtern so ziemlich freie IHand
in der Zumessung der Strafen belassen wird. Je nach dem Stand
der Untersuchung konnen sie danach die Schuldigen mit dem
Staupbesen belegen (staupen) oder auf die Galeeren schicken oder
bel schwereren Verbrechen sie nach Ausweisung der biindnerischen
Malefizordnung mit aller Strenge mit dem Tode bestrafen. Das
Verlangen nach einem Zuzug finden die Hiupter angesichts der
daraus entstehenden I'olgen fur die Zukunft zu bedenklich, zudem
besallen die Haupter keine Vollmacht, das Kollegium zu ver-
mehren, nachdem es bereits nach der Willensmeinung der Rite
und Gemeinden gewihlt worden sei. Wegen der [Formalititen
wurde wieder auf die Gepflogenheiten des Jahres 1760 verwiesen.
Auf das Dispensgesuch konnten die Hiupter trotz aller Geneigt-
heit nicht eingehen und sie nicht davon befreien, bei der Aus-
fiihrung des Urteils personlich anwesend zu sein. _

Die Herren Kriminalrichter gaben sich aber mit diesem Be-
scheid nicht zufrieden, sondern wandten sich durch den Bundes-
schreiber des Gotteshausbundes nochmals mit der Bitte an die
Haupter, sie vom Begleit der Exekution zu dispensieren oder ihnen
im Verweigerungsfall alle drei Standesweibel in der IFarbe mit-
zugeben. Weiter lielen sie anfragen, ob beil der Exekution selbst
eine Standrede, sei es durch einen Kapuziner oder einen Geistlichen
reformierter Religion, gehalten werden sollte.



ITI

Der Bescheid betreffend die Dispensierung von ihrer Anwesen-
heit bei der Ixekution Verurteilter lautete wieder abschlagig.
Immerhin wird ihnen jetzt gestattet, sich etwas zu entfernen. Die
drei Bundesweibel in der I'arbe wurden ebenfalls nicht bewilligt,
dagegen wird ihnen tberlassen, den Bundesweibel des Gotteshaus-
bundes oder gar keinen nachgehen zu lassen. Die Standrede soll
der Padre kurz und bundig halten, wenn er wolle, konne es aber
auch unterlassen.

Die Hinrichtung des I'ranz Jakob Suter vollzog sich dann wirk-
lich unter den bei diesen Verhandlungen abgemachten INormali-
taten. Die Spesen dieses Kriminalprozesses betrugen nicht weniger
als 689 fl. Ausziige aus den ProzeBakten wurden auch dem I.and-
vogt von Sargans und dem [Lande Glarus zugestellt.

Hatte die Hinrichtung des landesfremden Suter keine beson-
deren Schwierigkeiten bereitet, so ergab sich noch 1m gleichen
Jahr ein komplizierterer Iall. Eine schwermiitig veranlagte
I'rauensperson hatte ithr Kind durch Zuhalten von Mund und Nase
erstickt. Nach der Carolina stand auf einem solchen Verbrechen
der Tod. Kindsverderberinnen wurden auch nach den alten biind-
nerischen Kriminalstatuten cinzelner Gerichtsgemeinden immer be-
sonders hart bestraft. Auf Vorschlag der Haupter war diese I'rau
vom Bundestag als eine lLandesfremde dem Tribunal tubergeben
worden. Aber gerade hierin lag die Schwierigkeit, den Vorschrif-
ten Genuge zu leisten. Diese Frau war zwar durch thre Verheira-
tung mit einem Thurgauer eine Landesfremde, von Geburt war
sie aber eine Blindnerin und gehorte einer bekannten [Familie an.
Das Tribunal richtete deshalb eine neue Fingabe an den Bundes-
tag mit der Mitteilung, dald Hoffnung vorhanden sei, die Anver-
wandten der Delinquentin wiirden sich entschlieben, diese lebens-
langlich an Ketten geschlossen in einem Zimmer verwahrt zu
halten. Zugleich stellte es die Anfrage, ob dem ganzen Prozel
nicht auf diese Weise ein Ende bereitet werden konnte. Sollte der
Prozeld durchgefiihrt werden, so ersuchen die Richter wieder um
Zuzug von einem oder zwel weitern Richtern.

Auch am folgenden Tage wurde im Bundestag iiber diese An-
gelegenheit beraten und ein neues Promemoria des Tribunals ver-
lesen. Letzteres verlangte nihere Verhaltungsbefehle betreffend
Uberlassung dieser Person an ihre Verwandten oder Verurteilung
unter Zuzug rechtsverstandiger Personen oder Entscheidung dieser
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Sache durch einen Konsult. Der Bundestag tberliel es darauf
dem Tribunal, sein Urteil nach Ausweis der Kriminalordnung ab-
zugeben, stellte ihm aber zugleich frei, vor der Urteilsfallung einen
Zuzug oder ein Konsult zu Rate zu ziehen. Sollten aber die Ver-
wandten diese Person Ubernehmen konnen und wollen sowie die
verlangte Biirgschatt leisten, soll thnen das Tribunal dieselbe tiber-
lassen.

Das Tribunal machte dann wirklich von dem 1ihm erteilten
Recht zur Einholung eines Konsults, d. h. eines Rechtsgutachtens
Gebrauch, indem es drei auslandische Gelehrte (es waren dabei
der Burgermeister von Feldkirch, von Beck, und ein Herr von
Wocher, ebenfalls von IFeldkirch ) um ithre Meinung anging. Dieses
Gelehrtenkollegium war einstimmig der Ansicht, dafd angesichts
der traurigen Gemiitsumstiande der IFrau von einer diffamierenden
Strafe abgesehen werden konne, dal3 sie jedoch der allgemeinen
Sicherheit wegen von ihrer Heimatgemeinde oder von ihren nich-
sten Angehorigen lebenslanglich verwahrt werden musse. Da letz-
tere dann die Verwahrung vernachlassigten, wandten sich die
Haupter auf Ersuchen des Tribunals an den IL.andvogt von Frauen-
feld sowie an den Obervogt von Griesenberg, um die dieser Ober-
vogtel unterstellte Heimatgemeinde Bibiken (Birwinken) zu deren
Aufnahme und Versorgung zu veranlassen. lLetzterer, ein Herr
Gugger von Staudach, nahm sich der Sache in menschenfreund-
iicher Weise an und bewirkte die Aufnahme der Unglicklichen in
der Gemeinde Bibiken (Birwinken), unter dem Vorbehalt, dal
auch die Biinde in ihnlichen Iillen Gegenrecht halten wiirden.
Als Anerkennung tiir die Bemiithungen dieses verstandigen Herrn
Obervogts lieffen ihm die Haupter eine Sendung Wein verehren.
So erhielt die ganze tragische Angelegenheit noch einen versoh-
nenden Abschlul.

Die Kosten dieses ganzen [Prozesses ergeben sich aus der
Landesrechnung. Am 19. Dezember 1784 werden an Herrn Bunds-
schreiber Rascher a conto der Prozelbkosten wegen der Anna FFroh-
lich 500 fl. ausbezahlt. Am 9. Februar 1785 erhalt Bundsschreiber
von Pestalutz unter zwei Malen wegen dem Prozel3 der I'réhlichin
783 fl. ausbezahlt, und im Januar 1785 erhilt Bundsschreiber Ra-
scher weitere 233 fl., im ganzen also iiber 1500 fl., womit aber
noch nicht alle Kosten bezahlt waren, da die Angelegenheit erst im
Marz zur vollen Regelung gelangte. Fir die Geschichte des Kri-
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minaltribunals ist er deshalb besonders instruktiv und verdiente
hier eine ausfihrlichere Behandlung, als er zeigt, wie die Rechis-
grundsatze, nach denen das Tribunal zu urteilen hatte, noch wenig
gefestigt waren und wie die Gerichtsbehorde in stiindigem Wechsel-
verkehr mit der gesetzgebenden Behorde die Rechtspraxis eigent
lich erst schuf.

Dieses schopferische Zusammenwirken von Tribunal und Be
horde koénnen wir auch im Jahr 1786 beobachten, in dem eine
weitere Verbesserung und Erginzung der Gerichtsorganisation in
die Wege geleitet wurde. Sie ging aus von den beiden Kriminal-
richtern von Montalta und von Planta, die am 1./12. September
1786 den damals versammelten Bundestag um Abordnung einer
Deputation ersuchten, da sich bei Abhaltung des Kriminalgerichts
gemeiner Lande verschiedene Anstinde gezeigt hatten, die sie zu
einer kiinftigen Verbesserung einer Deputation des Bundestages
vortragen mochten. Der Bundestag kam ithrem Wunsche entgegen
und wahlte eine solche Deputation in den Herren Ammann Janky
aus dem Obern Bund, dem Landammann Jost aus dem Gottes-
hausbund und Stadtvogt Enderlin aus dem Zehngerichtenbund.

Schon zwei Tage spiter legte diese Kommission vor dem
Bundestag einen ausfiihrlichen schriftlichen Bericht iiber ithre Be-
ratungen, denen auch die genannten beiden Kriminalrichter bei-
gewohnt hatten, vor. Sie schlug vor, dal kein Missetater dem
Kriminaltribunal eingeliefert werden solle, der nicht eine diffa-
mierende Strafe verdient hiatte. Man wollte damit offenbar ver-
hindern, dall das Gericht wegen Bagatellsachen in Anspruch ge-
nommen wurde, wie dies des oftern vorkam. Neuerdings wieder-
holt wurde die Forderung auf Miteinsendung der Vorunter-
suchungsakten bei Einlieferung der Delinquenten. Diese Akten
dienten ebenfalls zur IFeststellung, ob der Fall iiberhaupt vor das
Kriminalgericht gehdre oder nicht. Die Einlieferung der Delin-
quenten sollte auf Kosten der Gemeinde oder des Gerichts, das
ihn einliefert, geschehen. Die Gemeinden oder Gerichte sollten sich
auch nicht die auf den Delinquenten gefundenen Habseligkeiten
oder Geld aneignen diirfen.

Gleicherweise wurden tiber das Verfahren des Tribunals neue
Weisungen erteilt. Der Prisident solle Umfrage halten und sich
genau an das halten, was vom Gericht erkannt wiirde. Der Vor-
sitzende darf sich keine andern Vorrechte anmafen, als den Vor-
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sitz zu tithren und die Umtrage zu halten. Er mulb auch uber die
Vorschlage der beiden andern Gerichtsbeisitzer Umtrage halten
und sich der Mehrheit fiigen. Diese genauen Vorschriften lassen
auf allerlei Vorkommnisse schlieffen, die einer reibungslosen Ab-
wicklung der Gerichtsverhandlungen offenbar wenig forderlich
waren.

Die Sitzungen des Tribunals sollen um 8 Uhr beginnen und
nicht vor 1512 Uhr enden. Nachmittags sollen sie von 2 bis 6 Uhr
dauern. Bei allfilliger Abwesenheit eines der drei Herren konnen
die andern zwel die Verhandlungen trotzdem rechtskraftig fort-
setzen. I'erner wurden Bestimmungen aufgestellt tiber die Ver-
kostigung der Inquisiten und die Bezahlung der Gefangniswarter.

Diese Vorschlige fanden die Billigung der Behorde, nur der
Burgermeister von Chur brachte einen Vorbehalt zur Wahrung
der stadtischen Judikaturrechte an.

Das Jahr 1786 war fiur das Kriminalgericht noch durch einen
besonderes Aufsehen erregenden Vorfall gekennzeichnet. Damals
tauchte namlich zwischen Untervaz, Zizers und Igis der bertch-
tigte Riauber Hannikel aus dem Wirttembergischen auf. Es ge-
lang schlieBlich dem Herrn Grafen von Salis von Zizers, diesen
gefdahrlichen Mann mit seinen Spielgesellen, 1im ganzen 16 Per-
sonen, in der Nihe der Burg Neuenburg bei Untervaz aufzustobern
und zu verhaften. Die Bande wurde nach Chur getithrt und dort
gefangen gehalten, bis aut erfolgte Anzeige hin der Oberamtmann
Schifer aus Wiirttemberg erschien, deren Auslieferung verlangte
und auch bewilligt erhielt. Das Kriminalgericht war dadurch einer
eigenen Untersuchung und Aburteilung dieses Falles enthoben.
Bereits war die hohe Rechnung fir die einen Monat dauernde Ge-
fangenhaltung und Bewachung der Gesellschaft beglichen, als in
der Nacht vor der Abfithrung Hannikels nach Sulz dieser infolge
Nachlissigkeit der Churer Stadtknechte entfliehen konnte. Die so-
fort energisch angehobene Verfolgung des Flichtigen, woran sich
wieder Graf Salis mit seinen Jigern lebhaft beteiligte, fiihrte nach
zwel Tagen zur Wiederverhaftung Hannikels am St. Margarethen-
berg. Er wurde von dort zuerst nach Ragaz und dann nach Sar-
gans gefiihrt, wo die Ubergabe an den bereits auf der Heimreise
befindlichen wirttembergischen Oberamtmann erfolgte. Das Kri-
minaltribunal erhob darauf Anspruch auf die fur die Ergreifung
Hannikels ausgesetzte Belohnung von 20 Louisd’or. Wiirttemberg
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verweigerte aber die Auszahlung, da die Schuld an der int-
weichung Hannikels und der dadurch verursachten Kosten den
Churer Stadtknechten zugeschrieben wurde. Zudem war Hannikels
neue Verhafttung mehr den Jigern des Graten von Salis und den
Bauern am St. Margarethenberg zu verdanken.

Neue Vorschliage zur Verbesserung des Kriminalgerichts ertolg-
ten im Jahr 1787. So wurden MaBnahmen getroffen gegen das
zu spate Eintreffen der notigen Kundschaften und Berichte, da
dadurch Verziogerungen, also Vermehrung der Unkosten eintraten.
Der Niedrighaitung der Unkosten galt auch die Bestimmung, dab
bei den Zeugenverhoren hochstens drel Gerichtspersonen an-
wesend sein sollten. Am weitestgehenden war der Vorschlag, dab
auf jeden an Kaufmannsgiitern begangenen Diebstahl in cinem
12 fl. ubersteigenden Wert die Todesstrafe gesetzt und das Leben
verwirkt sein solle. s galt offenbar, die durch verschiedene gro-
Bere Diebstihle wieder in Verruf geratenen btindnerischen Han-
delsstrallen vor weiterm Schaden zu schiitzen. Dann schlagt das
Gutachten vor, an Stelle der jetzigen unvollstandigen, unpassenden
und unschicklichen Kriminalordnung eine vollstindigere, passen-
dere und schicklichere durch einen verstindigen Rechtsgelehrten
verfassen zu lassen. Die bundnerische Kriminalordnung datierte
aus dem Jahr 1716 und diirfte allerdings revisionsbedtirftig ge-
wesen sein,

Die Haupter stimmten den einzelnen Punkten dieser Vorschlage
zu und lieBen die entsprechenden Betehle ergehen. Nur die Punkte
betreffend Einfuhrung der Todesstrafe fur groldere Diebstihle an
Kaufmannswaren und Ausarbeitung einer neuen Kriminalordnung
wurden zur Behandlung aut dem nidchsten Bundestag verschoben.
Aber zur Behandlung dieser zweil so liberaus wichtigen Vorschlage
kam es nicht mehr, hatte das Kriminalgericht doch seit 1788 um
seine eigentliche Existenz zu ringen.

Die Mitglieder desselben hatten im Juli dieses Jahres wieder
einmal auf den eigentlichen Zweck des Tribunals, nimlich als
Schreckmittel gegen das Bettler- und Strolchengesindel zu dienen,
hingewiesen und die Hiaupter ersucht, die Gemeinden wegen dessen
Beherbergung zu warnen. Es war wieder ein allgemeiner Schlen-
drian in der Handhabung der vielen dahingehenden Dekrete ein-
getreten. Die Haupter fragten deshalb die Gemeinden iiber die
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fernere Einhaltung dieser Dekrete an. Die Gemeinden sprachen
sich mehrheitlich tir die Ausarbeitung eines neuen Projektes fur
die Abschatfung dieses Strolchengesindels aus. Eine dartuber ein-
gesetzte Kommission sollte das Weitere beraten. Am 6. September
1788 gab die Kommission ihr Gutachten uber diese Angelegen-
heit ab, wobei das Kriminalgericht recht schlecht davonkam. Die
drei Herren meinten, da das in Chur unterhaltene Kriminalgericht
die erwunschte Wirkung, das schadliche Strolchengesindel weg-
zuhalten, nicht erreicht habe und die Kriminaljudikatur nur den
Gemeinden zustehe, solle man diese befragen, ob dieselben solches
Tribunal auch weiterhin beibehalten wollen oder ob sie fiir gut
finden, es fiir einmal aufzuheben und zuzulassen, dall jede Ge-
meinde in Ansehung der Ubeltiater sich zufolg ihrem Recht nach
threm Wohlgetallen verhalten konne. Die alten Dekrete sollen nur
sowelt 1in Kraften belassen werden, als es die dermaligen Um-
stande erforderten.

So drohte also dem Kriminaltribunal die Aufhebung, obwohl
es wahrlich am schlechten Erfolg in der Bekampfung des Bett-
ler- und Strolchengesindels am wenigsten Schuld trug. Jedoch
lag dieser Ablauf der Geschehnisse nicht so ganz auller der bis-
herigen Linie der Entwicklung. Schon waren die loblichen Be-
strebungen zur Schaffung einer richtigen Landespolizei und zur
Errichtung eines Zuchthauses, die beide dem Kriminalgericht erst
die volle Wirkungsmoglichkeit verschafft hitten, dem Unverstand
oder der Interesselosigkeit der Gerichtsgemeinden zum Opfer ge-
fallen und hatte deren Saumseligkeit in der Einsendung ihrer
Zeugenverhore und Berichte das Gericht vielfach lahmgelegt. Bei
solchen Erfahrungen mufite es nun fast als ein Wunder erscheinen,
dalb der Aufhebungsantrag im Bundestag doch nicht durchdrang,
und als der GrofBle Kongrel3 des folgenden Jahres 1789 die I'rage
betretfend Aufhebung des Tribunals den Gerichtsgemeinden vor-
legte, ‘diese mit 32 von 63 Stimmen dessen Beibehaltung be-
schlossen,

Der nachste Bundestag setzte darauf eine neue Kommission
ein, die dariiber beraten sollte, wie das Tribunal hinsichtlich der
Unkosten vorteilhafter eingerichtet werden konnte. In ithrem dar-
uber ausgearbeiteten Gutachten erklirte diese Kommission, dal
das Kriminaltribunal eine zur allgemeinen Sicherheit unumging-
lich notige und heilsame Anordnung sei, an deren IFortdauer Jeder-
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mann unendlich viel gelegen sein sollte. Sie bestatigte 1im weiltern
im groBen und ganzen alle betreffend das Kriminalgericht bisher
getroffenen Anordnungen; ebenso machte sie verschiedene Ver-
besserungsvorschlige und suchte namentlich dem allgemeinen Ver-
langen nach Einsparungen entgegenzukommen. So sollte aus Er-
sparnisgrunden die I'ihrung der Prozesse bis zur Fallung des Ur-
teils nunmehr dem Prasidenten allein uberlassen werden. Ebenso
traf man wieder Anordnungen, um zu vermeiden, dal3 das Gericht
wegen ganz geringtiugiger [‘dlle in Anspruch genommen wurde.
Aus den gleichen Griinden erfolgten noch weitere Einschrankungen
der Tatigkeit des Gerichts,

Man hatte glauben sollen, dald mit dieser Reorganisation und
Bestatigung des Tribunals auch dessen Tatigkeit wieder einen
neuen Aufschwung genommen hitte. Um so unerwarteter erscheint
die Feststellung, dal3 es, voraussichtlich mit Ende des Jahres 1790,
aus nicht naher bekannten Griinden und unter ebensowenig fest-
zustellenden Umstianden eingegangen ist. Wir konnen dies einer
Statistik Uiber die Ausgaben fiir das Kriminaltribunal der Jahre
1784—1793 entnehmen, die die aullerordentliche Standesversamm-
lung von 1794 aufnehmen lieB, um sich tber die Kosten dieses
Gerichts zu orientieren und seine Abschaffung zu begriinden. Da-
nach betrugen dessen Erfordernisse im Jahr 1788 2248 fl, 1789
deren 723 und 1790 im ganzen 888 fl. 48 kr. Fiir die Jahre 1791
bis 1793 werden keine Ausgaben mehr aufgefiihrt, so dall man
also dessen Eingehen aut Ende 1790 annehmen kann. Eine form-
liche Aufhebung des biindnerischen Kriminaltribunals erfolgte aber
erst durch die Standesversammlung von 1794 aus Ersparnis-
grinden. Es heil3t dariiber im Protokoll: ,,Das Kriminaltribunal
kostete in den zehn Jahren 6910 fl. 23 kr. Da diese betrichtliche
Auslage den Vorteil weit libersteigt, welchen lobl. gem. LLande von
diesem Tribunal gezogen haben, so hat lobl. Standesversammlung
aut eure hohe Approbation solches ginzlich aufgehoben und da-
gegen jedem lobl. Hochgericht aus gem. Landeskasse die taxen-
mabigen Kosten des Scharfrichters zu vergiten fiir notig erachtet,
die wegen Landesfremden oder Bannisierten missen gemacht
werden, im Falle dieselben nicht so viel Vermégen haben, um
diese Kosten selbst zu bezahlen.'" Bei diesem Vorgehen wurde
mit einer Ersparnis von jahrlich etwa 500 fl, in zehn Jahren also
sooo fl. gerechnet.
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Das Kriminaltribunal war damit wieder fur einmal erledigt, und
die Hochgerichte besorgten die Justiz wieder nach alter Vater
Weise mit Hilfe des Scharfrichters. Aber wie seinerzeit, stand
ithm spiter eine Auferstehung in ziemlich gleicher Form bevor,
denn als nach den Stiirmen der Helvetik mit der IErrichtung der
Kantonsverfassung geordnetere Zeiten im Anzug waren, kam schon
in der ersten Session des GroBen Rates vom I'ruhling 1803, als
das Gesetz uber die Errichtung eines Appellationsgerichtes durch-
beraten wurde, die Frage wegen Schaffung eines Kriminalgerichts
zur Sprache. Eine entsprechende Vorlage wurde im folgenden
Fruhling im Grolen Rat verworten, aber als in der GrolBrats-
session von 1807 der Kleine Rat eine Note vorlegte, worin er die
Notwendigkeit und den Nutzen eines Kriminalgerichts fir Vaga-
bunden dartat, bildete dies den Auftakt zu dem am ¢. Marz 1808
mit 48 gegen 15 Stimmen angenommenen Gesetz uber Aufstellung
eines Kantonskriminalgerichts, welches die von Fremden im Kan-
ton begangenen Verbrechen zu untersuchen und daruber zu rich-
ten hatte. Der Anschluf3 an das biindnerische Kriminaltribunal des
18. Jahrhunderts war gefunden. Dessen IFortentwicklung zu einem
eigentlichen Kantonsgericht liel3 nicht zu lange auf sich warten.

Zur Walserfrage im Oberhalbstein

Von Giatgen Grisch, Meilen

In jingster Zeit scheint der Walserfrage im allgemeinen und
den Walsersiedlungen im Oberhalbstein im besondern erneute Be-
achtung geschenkt zu werden. Herr Ernst Ackert will die ver-
schiedenen deutschen Siedlungen fast in die Zeit der Zimbern und
Teutonen zuriickversetzen, weil er von der Ansicht ausgeht, daB
die Walser nur durch Kampf den neuen Boden sich hitten er-
ringen konnen, was aber im 13. Jahrhundert dokumentiert worden
warel. In einem Artikel in der ,N.B.Z.** will Dr. O. S. dartun,
dalb die Walserkolonisation im Oberhalbstein auf Betreiben der

1 Die Alpen Nr. 12 Jahrgang 1941.



	Das Kriminaltribunal gem. III Bünde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

